
Beschluss 

 

Auf Vorschlag der Verwaltung wird einstimmig 

 

 

b  e  s  c  h  l  o  s  s  e  n :  

 

 

Der Stiftungsrat beschließt die Neufassung der Satzung der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist in 

der Fassung des beiliegenden Entwurfs. Die neue Satzung wird dem Regierungspräsidium Tübingen 

zur Genehmigung vorgelegt. Die Satzung in der Fassung vom 19. Oktober 1998 tritt außer Kraft. 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Drucksache DS 2017/159 

 

Auszüge an Ordnungs- und Sozialamt 1 

 Hospital zum Heiligen Geist 1 
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